
Außerhalb der Volksgemeinschaft

Die Gesellschaft des „Dritten Reiches“ sollte 
zur „rassisch“ homogenen, auf Arbeitswillen 
basierender Volksgemeinschaft werden. Wer von den 
Normvorstellungen des NS-Regimes abwich, galt als 
„gemeinschaftsfremd“ oder „gemeinschaftsunfähig“ 
und sollte ausgesondert werden. So mussten 
„Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ aus Perspektive der 
Volksgemeinschaft als „Schädlinge“ verfolgt werden, 
weil sie deren Leistungsgedanken widersprachen 
und ihre Sicherheit angeblich gefährdeten. Diesen 
Sozialrassismus prägten in Neustadt staatliche Stellen 
wie Polizei, Justiz, Fürsorge- und Bürgermeisteramt, 
er traf aber auch auf lange bestehende Vorurteile 
und wurde von der breiten Masse der Bevölkerung 
getragen.

Sozialpolitische Ausgrenzung
Alkohol- oder geschlechtskranke, „schwachsinnige“ 
oder arbeitslose Personen, Straftäter und Personen, 
denen Beamte einen „unsittlichen Lebenswandel“ 
unterstellten, erfuhren verschiedene Formen der 
sozialpolitischen Ausgrenzung. „Schwachsinnig“ 
nannten Neustadter Behörden Personen, die z. B. 
wegen psychischer Erkrankungen in Behandlung 
waren oder nur über geringe Bildung verfügten. Diese 
vermeintlich negativen Eigenschaften galten als 
erblich und waren die wesentlichen Merkmale eines 
„Asozialen“. Aufgrund der angenommenen Erblichkeit 
erhielten betroffene Familien keine Förderung. 
„Asoziale Großfamilien“ waren von Kinderbeihilfe, 
Ehestandsdarlehen und der Vergabe des „Ehrenkreuzes 
der deutschen Mutter“ ausgeschlossen. Zudem war 
„angeborener Schwachsinn“ eine gängige Diagnose, 
aufgrund der es zu unzähligen Zwangssterilisationen 
und später zu „Kranken”-Morden im Rahmen der 
Euthanasieprogramme kam.

Fürsorgerechtlicher Arbeitszwang
In Neustadt verhängte das Bürgermeisteramt zwischen 1933 
und 1945 über mindestens 29 Personen fürsorgerechtlichen 
Arbeitszwang. Diese Maßnahme traf Fürsorgeempfänger, die 
aufgrund von „sittlichem Verschulden“ Unterstützung bezo-
gen. Mittels dieses Vorwurfes konnte etwa die Ablehnung eines 
zugewiesenen Arbeitsplatzes oder Streit mit den Behörden zu 
Arbeitszwang führen. Dieser traf neben Familien in finanzieller 
Not auch Personen, die nach Einschätzung der Fürsorge 
zukünftig Kosten verursachen. Die betroffenen Neustadter 
mussten den Arbeitszwang für gewöhnlich im Arbeitshaus 
Rebdorf bei Eichstätt oder im Konzentrationslager Dachau 
ableisten.

„Kriminell“ und „Asozial“
Verschiedene Gesetze aus der Zeit vor und nach 1933 kriminalisier-
ten soziale Randgruppen wie Bettler, „Homosexuelle” und 
„Prostituierte”. Die Polizei erhielt im Jahr 1937 mit dem „Grunder-
lass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ vereinheitlichte 
und erweiterte Zugriffsmöglichkeiten. Die Kriminalpolizei konnte 
fortan neben vorbestraften Personen auch diejenigen ohne Urteil 
als „Vorbeugungshäftling“ einsperren, deren „asoziales Verhalten 
die Allgemeinheit“ gefährde. Auf dieser Grundlage wurden im April 
und Juni 1938 12 000 arbeitslose Personen in Konzentrationslager 
verschleppt. Wie viele Personen aus Neustadt dieser sogenannten 
Aktion „Arbeitsscheu Reich“ zum Opfer fielen, ist nicht bekannt. 
Einer von ihnen war Franz Fuchs. Der 29-jährige Franz Fuchs aus 
Lindenberg war wegen Wilderei und Holzfrevel vorbestraft und 
seit 1935, so die vermeintliche Diagnose, wegen „angeborenem 
Schwachsinn“ sterilisiert. Als „Arbeitsscheu Reich“-Häftling 
verschleppte ihn 1938 die Gestapo. Er kam in die Konzentrations-
lager Buchenwald, Mauthausen und Dachau. Am 25. Oktober 1940 
wurde er in Dachau ermordet.

„Jede Opfergruppe verdient ihre differenzierte Betrachtung. 
Aber dass wir erst 75 Jahre nach Kriegsende im Deutschen 
Bundestag darüber debattieren und einen Antrag beschließen, 
zeigt, dass wir bei dieser Frage zu spät handeln. Aber besser 
jetzt als nie, meine Damen und Herren.“

 (Dr. Volker Ulrich (CDU/CSU), Deutscher Bundestag, Anerkennung der von den 
Nationalsozialisten als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ Verfolgten, 13. Februar 2020)
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Die „Bettlerwoche“ 
Im September 1933 verhaftete die Polizei in 
Neustadt 33 bettelnde Personen. Bei dieser 
propagandistisch begleiteten Aktion handelte 
es sich um die erste reichsweit organisierte 
Verhaftungsaktion gegen Menschen, die anders 
als die Mehrheitsgesellschaft lebten.

Bayrischer Regierungsanzeiger, 07.09.1935
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Franz Fuchs, Aufnahme in die Gefangenenanstalt Zweibrücken, 1935. Das Foto 
und die Akten zeigen Franz nur aus Sicht der Täter. Selbstzeugnisse der Opfer 
des Sozialrassismus im NS sind fast nie vorhanden. 

Stellungnahme der Kriminalpolizei und der Stadtfürsorge zu 
einem Antrag für ein Mutterkreuz, 1944

Merkblatt mit Kriterien 
zur Vergabe der 
Mutterkreuze, 1939

Liste der Mütter, die kein „Ehrenkreuz“ erhalten 
haben, 1939
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